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Referat für 
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KBS - FB3

Neubau einer Grundschule an der Passauerstraße / Ecke 
Gottfried-Böhm-Ring 
Empfehlung Nr. 14-20 / E 02374 
der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 07 –
Sendling-Westpark am 22.11.2018

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 13814

Anlage: Empfehlung Nr. 14-20 / E 02374 des Stadtbezirkes Sendling-Westpark

Beschluss des Bezirksausschusses 07 Sendling-Westpark vom 26.02.2019
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Das Referat für Bildung und Sport hat die Empfehlung Nr. 14-20 / E 02374 zur Bearbeitung 
erhalten. Der Antrag lautet wie folgt: 

„Ich beantrage den Neubau einer Grundschule an der Passauerstraße / Ecke Gottfried-Böhm-
Ring. 

Begründung:

Seit etwa 2011 sind in der näheren Umgebung der S-Bahnstation Mittersendling ca. 560 neue 
Wohneinheiten an der Zechstr., Heißstr., Fallstr. und Distlhofweg errichtet worden.
In Planung bzw. im Bau entstehen derzeit knapp 700 neue Wohneinheiten an der Georg-
Hallmaier-Str., an der Konrad-Celtis-Str., dem Distlhofweg und an der Tölzer Str. 
Zusammen ergibt das mehr als 1200 neue Wohnungen.

Die dafür zuständigen Grundschulen Boschetsrieder Str., an der Zielstattstr. und an der 
Konrad-Celtis-Str. sind bereits sehr stark ausgelastet und kaum noch aufnahmefähig.

In unserem Neubaugebiet am Distlhofweg mit derzeit rund 200 Wohneinheiten haben wir 110 
Kinder im überwiegenden Alter von 0-4 Jahre. Rechnet man diese Zahl hoch auf die 1200 
Wohneinheiten kommt man sehr konservativ gerechnet auf mindestens 500 Kinder, die in den 
nächsten Jahren zur Einschulung kommen.

Die Schulen selbst liegen in Summe von den Neubauten relativ entfernt.



Die große Schulwegentfernung und die bereits extrem hohe Auslastung der vorhandenen 
Schulen sind der Grund für den Antrag zum Neubau einer Grundschule an der 
Passauerstraße.“

Das Referat für Bildung und Sport (RBS) nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Auch das RBS sieht Handlungsbedarf für die Schaffung weiterer Schulinfrastruktur. 
Eine neue Grundschule an der Passauerstraße wurde am 26.07.2017 durch den Stadtrat im 
Rahmen des 2. Schulbauprogrammes (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08675) beschlossen. 
Derzeit ist die Grundschule Konrad-Celtis-Straße 44 durch die in 2016 errichtete 3-zügige 
Pavillonanlage ausreichend mit Räumen ausgestattet. Als weitere Grundschulplanung im 
geografischen Umgriff ist die ebenfalls im Rahmen der genannten Sitzungsvorlage 
beschlossene Grundschule Aidenbachstraße / Ratzinger Platz (heutiger Grundschulsprengel 
Boschetsrieder Straße 35) anzuführen. Unter folgendem Link kann der Beschluss eingesehen 
werden: https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_vorlagen_dokumente.jsp?risid=4439994. 

       Der Korreferentin, Frau Stadträtin Neff, und der Verwaltungsbeirätin, Frau Stadträtin Bär,
       wurde ein Abdruck der Beschlussvorlage zugeleitet.

II. Antrag der Referentin
1. Der Empfehlung Nr. 14-20 / E 02374 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 07 - 

Sendling-Westpark am 22.11.2018 wird entsprochen.

2. Hiermit ist die Empfehlung Nr. 14-20 / E 02374 der Bürgerversammlung des 
Stadtbezirkes 07 - Sendling-Westpark am 22.11.2018 nach Artikel 18 Abs. 4 GO 
ordnungsgemäß behandelt.

III. Beschluss
nach Antrag.

Der Bezirksausschuss des 7. Stadtbezirkes Sendling-Westpark 

Der Vorsitzende Die Referentin

Günter Keller Beatrix Zurek
Bezirksausschussvorsitzender Stadtschulrätin

https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_vorlagen_dokumente.jsp?risid=4439994


IV. Über das Referat für Bildung und Sport – GL3
Wiedervorlage im Referat für für Bildung und Sport – KBS
. 

Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 
bestätigt.

An
das Direktorium – D-II/V-SP
an das Direktorium – D-II-BAG Süd
an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HAI/22 
an das Referat für Bildung und Sport – A4
an das Referat für Bildung und Sport – ZIM-N
z. K.

V. An das Direktorium - HA II/V
O Der Beschluss des BA 11 kann vollzogen werden.
O Der Beschluss des BA 11 kann/soll nicht vollzogen werden (Begründung siehe Beiblatt).
O ist rechtswidrig (Begründung siehe Beiblatt).

Es wird gebeten, die Entscheidung des Oberbürgermeisters zum weiteren Verfahren 
einzuholen.

Am...............


